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c) Gefchäftszirnmer für die Lehrerfchaft.

Um den an der Schule thätigen Lehrern und Lehrerinnen während der Zwifchen-

paufen und für die Dauer einer etwaigen Unterbrechung ihrer Dienf’cleiftung einen

fchicklichen Aufenthalt zu gewähren, find einige nach der Gröfse der Schule zu

bemeffende Räume vorzuforgen. Nur für Dorffchulen, wenn die Wohnung des Lehrers

in unmittelbarem Anfchlufs an das Schulhaus fieht, kann hiervon Umgang genommen

werden ; anderenfalls il’c auch für die kleinf’ren Schulen wenigfiens ein Raum erforder—

lich, in welchem der Lehrer, bezw. die Lehrerin die Verwaltungsgefchäfte erledigen

und mit den Eltern und Angehörigen der '

Kinder verkehren kann.
In gröfseren Schulen bleibt diefes

Zimmer, für welches in englifchen und

franzöfifchen Anflaltén die befondere Be—
zeichnung »Sprechzimmer« befieht, dem

Leiter der Schule für [einen ausfchliefs-

lichen Gebrauch vorbehalten. Es treten

dann je nach Bedarf noch hinzu: ein Auf-

enthaltszimmer fiir die Lehrer, bezw. für

die Lehrerinnen und in deutfchen Schulen

noch ein Berathungszimmer (Conferenz-

Zimmer); letzteres foll für die Verfamm—

lung der ganzen Lehrerfchaft dienen und

ift defshalb etwas geräumiger zu bemeffen.

Es empfiehlt fich, das Aufenthaltszimmer

der Lehrer fo zu legen, dafs der Spielplatz

von dort überfehen werden kann.

Die genannten Räume erfordern keine befondere Ausf’cattung. Für das Zimmer

des Schulvorftaindes wird in der Regel ein Schreibtifch und ein Schrank, fiir die

Aufenthaltszimmer der Lehrer und Lehrerinnen je ein größerer Tifch, ein Schrank

mit verfchliefsbaren Fächern (Fig. 40), fo wie die nöthige Anzahl von Stühlen

verlangt. '

Fig. 40.

 

 

 

 
Schrank für ein Lehrerzimmer.

d)} Dienftwohnungen.

Im Hinblick auf den vielfachen dienfllichen Verkehr, welchen die Schulvorfleher

mit den Eltern der ihre Lehranftalt befuchenden Kinder haben, und auf die vor-

dringende Zweckmäfsigkeit, die bauliche Inflandhaltung, Heizung und Reinigung des

Schulhaufes der perfönlichen Aufficht eines verantwortlichen Beamten zu unterfiellen,

wird es fehr oft gewünfcht, für einen oder mehrere Lehrer, gewöhnlich für den

Schulvorf’ceher, im Schulhaufe oder in deffen nächfter Nähe eine Familienwohnung

vorzuforgen.
Es iPc ferner in jeder größeren Schule ein Unterbeamter nothwendig, Schul-

diener, Pedell oder Caltellan genannt, welchem neben anderen Dienfileif’cungen für

die Schulverwaltung die Bewachung und Reinigung des Haufes und Hofes, fo wie

oftmals auch die Bedienung der Lüftungs— und Heiz-Anlage zu eigener Ausführung

übertragen if’c. Auch für diefen Beamten nebft Familie und für deffen Hilfsperfonal,


